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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

In der weiteren Differenzbereinigung zum Bundesgesetz über das elektronische
Patientendossier zeigte sich die SGK des Nationalrats geteilter Meinung. Betreffend
Datenbearbeitung wollte sie eine Regelung fassen, die früher im Raum stand und im
Ständerat nur knapp scheiterte. Das Plenum folgte dem Antrag mit 155 zu 27 Stimmen
und hielt hierzu die Differenz zur Ständekammer aufrecht, den Datenzugriff im
Bundesgesetz zu regulieren und nicht der kantonalen Gesetzgebung zu übertragen.
Betreffend einer obligatorischen Einführung der E-Dossiers ersuchte die SGK das
Ratsplenum, einzulenken und auf ein Obligatorium zu verzichten (sprich dem Ständerat
zu folgen). Gegen letztere Meinung regte sich aber Widerstand in Form zweier
Minderheitsanträge. Ein Antrag de Courten (svp, BL) sah den Sinn und Zweck des
Bundesgesetzes nur dann erfüllt, wenn die E-Dossiers mit einer Übergangsfrist von 10
Jahren flächendeckend eingeführt werden. Eine Minderheit II Steiert (sp, FR) wollte
eine pragmatische Lösung eines Zwischenwegs vorschlagen. Demnach soll zwar ein
Obligatorium statuiert werden, jedoch ohne Frist für Ärztinnen und Ärzte. Dieser
Kompromiss fand jedoch keinen Zuspruch. In der zweiten Abstimmung, nun stand der
Minderheitsantrag de Courten dem Mehrheitsantrag der SGK gegenüber, siegte das
Obligatorium (de Courten) mit 115 zu 67 Stimmen recht deutlich. „Ganz oder gar nicht”,
schien also die Devise im Nationalrat zu sein. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Während der Sommersession 2016 befasste sich der Nationalrat mit einer
parlamentarischen Initiative Carobbio Guscetti (sp, TI), welche eine landesweite
Bewilligungspflicht für besonders kostspielige medizin-technische Geräte zum Inhalt
hatte. Die Initiantin begründete ihr Anliegen damit, dass ein Überangebot
entsprechender Geräte zu einer erhöhten Nachfrage nach diagnostischen Tests und in
der Folge auch zu höheren Gesundheitskosten führe. In Kantonen wie dem Tessin,
Neuenburg oder Jura existierten bereits vergleichbare Regelungen. Während Carobbio
Guscetti von ihrem Parteikollegen und SGK-SR-Minderheitensprecher Pierre-Alain
Fridez (sp, JU) Rückendeckung erhielt, empfahl Thomas de Courten (svp, BL) im Namen
der Kommissionsmehrheit, der Initiative keine Folge zu geben. Dabei argumentierte er
mit der bestehenden Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, in welche
eingegriffen würde. Stattdessen erachte die Kommission Massnahmen zur
Wettbewerbsstärkung im Gesundheitswesen als angezeigt. Mit 137 zu 52 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) gab der Nationalrat dem Geschäft keine Folge. Die Fraktionen der SP und
der Grünen stimmten zusammen mit einer Person aus der SVP geschlossen für
Folgegeben. Die restlichen Fraktionen lehnten die Initiative ab. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
JOËLLE SCHNEUWLY

Das Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende
Strahlung und Schall (NISSG) hatte im Nationalrat etwas mehr Gegenwind als im
Ständerat. Zwar beantragte die SGK mehrheitlich, auf die Vorlage einzutreten, eine
Minderheit de Courten (svp, BL) wollte dies jedoch nicht und stemmte sich mit zwei
Anträgen (Nichteintreten und Rückweisung) gegen die Vorlage. Falls auf das Gesetz
eingetreten würde, sollte es zurückgewiesen werden mit dem Auftrag an den Bundesrat,
lediglich bezüglich Laserpointern eine neue Regelung auszuarbeiten. Die
Kommissionsmehrheit war indes der Meinung, dass das neue Gesetz angesichts der
technologischen Entwicklungen gerechtfertigt sei, wie es Sprecherin Carobbio Guscetti
(sp, TI) und Sprecher Hess (bdp, BE) ausführten. Diese beiden Anträge setzten den
Rahmen für die Eintretensdebatte. SP, CVP, GLP und Grüne waren für Eintreten. Diese
Parteien orteten einen Regulierungsbedarf und wollten den Weg über ein neues Gesetz
gehen, besonders im Sinne des Schutzes der Gesundheit. Die FDP äusserte sich
kritischer. Das Gesetz wurde als nicht nötig erachtet. Stattdessen sollten gesunder
Menschenverstand und Eigenverantwortung gefördert werden, so Fraktionssprecherin
Sauter (fdp, ZH). Überhaupt wehre sich die Fraktion gegen übermässige und in diesem
Fall „unverhältnismässige” Regulierungen. Eintreten war indes in der FDP-Liberalen
Fraktion nicht bestritten, jedoch werde sie sich für eine Entschlackung des Gesetzes
einsetzen. 
In der Eintretensabstimmung obsiegten die Anträge der Mehrheit. Der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Nichteintretensantrag unterlag mit 107 zu 77 Stimmen. Die Rückweisung an den
Bundesrat wurde mit 106 zu 77 ebenfalls verworfen (eine Enthaltung). Mit der
Kommissionsminderheit unterlag auch die SVP-Fraktion, die in beiden Fragen das
Minderheitsanliegen unterstützte.

Die Detailberatung war in der Folge geprägt von Minderheitsanträgen. Fast jeder der 15
Gesetzesartikel wurde angefochten. Die Debatte erstreckte sich also über längere Zeit
und zahlreiche Abstimmungen, die allesamt recht knapp ausfielen und in denen in den
meisten Fällen die Kommissionsmehrheit gestützt wurde. Mit vier Differenzen zum
Ständerat wurde die Gesetzesvorlage schliesslich verabschiedet, dies durchaus im
Sinne der Gegner des nunmehr etwas verschlankten Gesetzes. Dabei ging es um ein
Verbot von gewerblichen und beruflichen Produkteverwendungen mit erheblichem
Gefährdungspotential (Artikel 5 lit. b) sowie um die Grundlagenbeschaffung (Art. 6),
beides wurde aus dem Gesetzesentwurf gestrichen. Der Nationalrat führte aber auch
eine neue Bestimmung ein: Der Bundesrat muss dem Parlament 8 Jahre nach
Inkrafttreten eine Evaluation des Gesetzes unterbreiten. 
In der Gesamtabstimmung stimmten 97 Nationalrätinnen und Nationalräte für den
überarbeiteten Entwurf, 93 waren dagegen. Damit ging die Vorlage zurück zum
Ständerat, der sich in der ersten Lesung einstimmig für das Gesetz ausgesprochen
hatte. 3

Überhaupt keine Opposition gab es im Nationalrat zur grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich. Das Rahmenabkommen wurde auf
einstimmigen Antrag der Kommission ebenso unanim vom Ratsplenum verabschiedet.
Die einzigen drei Sprecher, die beiden Berichterstatter de Courten (svp, BL) und Ruiz
(sp, VD) sowie Bundesrat Berset, bliesen ins gleiche Horn und zeigten die Vorzüge der
Regelung auf. Auf unbestrittenes Eintreten folgte die mit 181 zu 0 Stimmen
resultierende Gesamtabstimmung. Die definitive Beschlussfassung in den
Schlussabstimmungen blieb noch reine Formsache. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Ärzte und Pflegepersonal

Die 2012 akzentuierte Zunahme von Ärzten, welche den Antrag stellten, ihre Leistungen
über das Krankenversicherungsgesetz (KVG) abrechnen zu lassen, blieb im Berichtsjahr
auf der Agenda der Räte. Nachdem im Vorjahr je ein Postulat Rossini (sp, VS) und Cassis
(fdp, TI) in ebendieser Angelegenheit überwiesen worden war, sah sich der Bundesrat
genötigt zu handeln und legte eine Botschaft zur Änderung des KVG vor. Darin
beantragte die Regierung die vorübergehende Wiedereinführung der
bedarfsabhängigen Zulassung. Vordringlich galt es eine per Ende 2011 ausgelaufene
Bestimmung zu erneuern, womit die Zulassungsbegrenzung vorübergehend wieder
eingeführt werden soll. Die 2001 in Kraft getretene Zulassungsbegrenzung für
Leistungserbringer war 2011 nicht mehr erneuert worden. Zwar war eine Verlängerung
im Rahmen der Änderung des KVG im Zusammenhang mit den integrierten
Versorgungsnetzen („Managed Care“) angedacht worden, mit der Ablehnung durch die
Stimmberechtigten im Juni 2012 liess sie sich aber nicht umsetzen. Diese Lücke führte
dazu, dass die Kantone über kein Instrument mehr verfügten, um das Angebot im
ambulanten Bereich zu steuern. Die vom Bundesrat beantragte
Zulassungsbeschränkung soll auf drei Jahre terminiert werden. Damit soll es zum einen
ermöglicht werden, die Auswirkungen der Aufhebung der Zulassungsbeschränkung
zwischen dem 1. Januar 2012 und dem Inkrafttreten der vorliegenden Änderung zu
untersuchen. Zum anderen können in der Zwischenzeit Bestimmungen vorbereitet
werden, welche die Kosten längerfristig eindämmen. Der Bundesrat wollte angesichts
des Masterplans „Hausarztmedizin und medizinische Grundversorgung“ sowie der
Volksinitiative „Ja zur Hausarztmedizin“ nicht auf die zuletzt angewandte Fassung der
Zulassungsbeschränkung zurückkommen, sondern schlug eine leicht abgeänderte
Version vor: Einerseits sollen Leistungserbringer im Bereich der Grundversorgung nicht
mehr von der Zulassungssteuerung ausgeschlossen sein, andererseits sollen
entsprechende Übergangsbestimmungen jedoch sicherstellen, dass die Zulassung von
Personen, die bereits vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung zulasten der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung tätig waren, nicht eingeschränkt werden
kann. Mit einer raschen Umsetzung dieser Gesetzesänderung sollen die in Bedrängung
geratenen Kantone die erforderlichen rechtlichen Instrumente erhalten, um die
Zulassungen zu steuern. Der Bundesrat versprach sich davon eine bessere Steuerung
der Kostenentwicklung in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, was sich

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

01.01.90 - 01.01.20 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



auch auf die Finanzen von Bund und Kantonen positiv auswirken könne. Im Parlament
war die als dringlich zu behandelnde Vorlage enorm umstritten.

Im Nationalrat, welcher sich im März zuerst damit befasste, beantragte eine Minderheit
bürgerlicher Kommissionsmitglieder um Nationalrat de Courten (svp, BL)
Nichteintreten. Eine weitere, ähnlich zusammengesetzte Minderheit Cassis (fdp, TI)
wollte das Geschäft an den Bundesrat zurückweisen mit dem Auftrag, innert zwei
Jahren Alternativvorschläge zur Steuerung der ambulanten Medizin zu erarbeiten. Die
SVP erachtete die Massnahme als rechtsstaatlich bedenklich und erkannte darin eine
ungebührliche Verschleierungspolitik. Von Seiten der FDP wurde gefordert, endlich
eine kluge Strategie zu entwickeln. Die bis anhin gefahrene Politik mit mehreren
Verlängerungen des 2001 eingeführten Moratoriums wurde indes von allen Seiten
angeprangert. Die Ratslinke, welche die Vorlage unterstützte, bediente sich vor allem
föderalistischer Argumente. Den Kantonen müsse dieses Instrument zur Verfügung
gestellt werden damit jene Kantone, die das Problem zu vieler Gesuche um
Praxisbewilligung kennen, handeln können. Kantone, die nicht mit der Problematik
konfrontiert seien, wären auch nicht zum Handeln verpflichtet, so Nationalrätin Fehr
(sp, ZH). Dass sich nicht alle Kantone in der gleichen Ausgangslage befanden, liess sich
in den verschiedenen Voten gut erkennen. Eintreten wurde schliesslich mit 106 zu 74
Stimmen deutlich beschlossen. Der Minderheitsantrag um Rückweisung scheiterte mit
89 zu 94 Stimmen jedoch nur knapp. Die Detailberatung war in der Folge weniger
umstritten. Zwei Kommissionsanträge wurden beschlossen. Einerseits sollte der
Zulassungsstopp nur auf Ärztinnen und Ärzte angewandt werden, und nicht auf
Apotheker. Andererseits beschränkten die Räte eine vom Bundesrat noch offen
formulierte Frist auf Verfall der Zulassung bei Nicht-Einlösung auf sechs Monate. Die
damit geschaffene Abweichung vom Bundesratsentwurf wird die Ständekammer
beurteilen müssen. Ein Antrag Ingold (evp, ZH) wurde sehr deutlich angenommen:
Dieser wollte den Bedürfnisnachweis für Personen, welche mindestens fünf Jahre an
einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet haben, aufheben.
Dagegen soll ein Bedürfnisnachweis für praktische Ärztinnen und Ärzte, die über keinen
anderen Weiterbildungstitel verfügen, eingeführt werden. Damit sollte eine
entscheidende Schwäche der neuen Zulassungsregulierung ausgemerzt werden,
nämlich diejenige, dass schlechter qualifizierte Ärztinnen und Ärzte direkt aus dem
Ausland eine Praxistätigkeit aufnehmen könnten. In der Gesamtabstimmung wurde die
Vorlage mit 103 zu 76 Stimmen überwiesen, wobei sich nach wie vor FDP- und SVP-
Vertreter dagegen stellten.

Der Ständerat behandelte das Geschäft nur eine Woche später. Zwar sprach sich die
Mehrheit der SGK für Eintreten aus, jedoch mit dem Antrag, das Geschäft sogleich an
den Bundesrat zurückzuweisen. Die Regierung solle eine definitive Lösung
präsentieren, welche unter anderem auch eine Lockerung des Vertragszwangs vorsehen
würde. Eine Minderheit Eder (fdp, ZG) war für Nichteintreten. Stattdessen sei eine
langfristige, zukunftsorientierte und nachhaltige Lösung, welche allen Beteiligten
Sicherheit bringt, gefragt. Eine zweite Minderheit Schwaller (cvp, FR) sprach sich für
Eintreten ohne Rückweisung aus. Der Rückweisungsantrag wurde in der Kommission
schliesslich mit einer knappen Mehrheit gefasst. Ein erster wichtiger Grund liege darin,
dass seit zwölf Jahren eingesetztes dringliches Bundesrecht nicht mehr tatsächlich als
solches gelten könne, so das Empfinden der SGK. Die Kommission verlangte darum eine
rasche Antwort des Bundesrates auf die seit Jahren bestehenden Probleme und wollte
mit der Rückweisung den entsprechenden Druck aufrechterhalten. Diese Begründung
stützte sich auch auf ein Versprechen von Bundesrat Berset, der in der Kommission
festgehalten hatte, dass eine definitive Vorlage per Ende 2013 geplant sei. Die
Eintretensdebatte war langwierig und stellte auch den vom Nationalrat gefassten
Beschluss infrage, da er möglicherweise gegen die Personenfreizügigkeit verstosse
durch die Diskriminierung ausländischer Ärzte. Das Ratsplenum war mit 27 zu 17
Stimmen für Eintreten, wurde sich jedoch nicht einig über den Antrag Schwaller.
Ratspräsident Lombardi (cvp, TI) entschied beim Stichentscheid im Sinne der
Minderheit. Damit war Eintreten beschlossen, die Rückweisung wurde abgelehnt und
die Kommission musste die Detailberatung nachholen. Bis zur Ständeratsdebatte in der
Sommersession hatte die SGK mehrere Expertisen eingeholt: Sie informierte sich über
die Anpassungen des Nationalrates und deren Vereinbarkeit mit der
Personenfreizügigkeit, über die Übereinstimmung des Bundesratsentwurfs mit der
Verfassung und über die Auswirkungen des früheren Systems der
Zulassungsbeschränkung. In der Kommission halte sich der „Enthusiasmus gegenüber
der wiederaufgenommenen vorübergehenden Zulassungsbeschränkung im Rahmen“, so
Sprecherin Egerszegi (fdp, AG). Die Frage, was nach erneuter Aufhebung der
Beschränkung in drei Jahren folgen wird, erschien auch den Ständeräten prioritär. Es
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wurde jedoch auch betont, dass es bei dieser Vorlage darum gehe, dass die Kantone die
Leistungserbringer bestimmen und deren Zulassung an Bedingungen knüpfen können.
Spreche sich die Regierung eines Kantons dagegen aus, die Zulassung ihrer
Leistungserbringer an bestimmte Bedingungen zu knüpfen, so ändere sich auch nichts.
Aufgrund zweier Bittschreiben der Grenzkantone Genf und Tessin, die dringlichen
Massnahmen zu unterstützen und in Hinblick auf die Funktion der Ständekammer,
beantragte die SGK die Annahme des Geschäfts. Gegenüber dem Nationalrat wurden
während der Detailberatung zwei Differenzen geschaffen: Die Abhängigkeit eines
Bedürfnisnachweises soll nur von den Weiterbildungstiteln abhängen und nicht
zusätzlich von einer Mindestanstellung an einer schweizerischen Institution. In dieser
Hinsicht wollte die Kommission dem Bundesrat folgen. Eine Minderheit Rechsteiner (sp,
SG) schlug erfolglos als Kompromiss eine kürzere Mindestanstellung von drei Jahren vor
(gegenüber den im Nationalrat gemäss Bundesratsentwurf beschlossenen fünf Jahren).
Zur Kriterienfestlegung für den Bedürfnisnachweis nahm der Nationalrat die Fassung
des Bundesrates an: Die Regierung selbst solle die Kriterien beschliessen. Im Gegensatz
zur Exekutive wollte die SGK des Ständerates jedoch das Mitspracherecht der Kantone
im Gesetz niederschreiben. Diese Änderung wurde gegen eine Minderheit Stöckli (sp,
BE), welche den Bundesratsentwurf unterstützen wollte, angenommen. Eine
redaktionelle Anpassung über Inkrafttreten des Gesetzes wurde zwangsläufig
verabschiedet, da der ursprünglich festgelegte Zeithorizont trotz Dringlichkeit nicht
eingehalten werden konnte. 

In der Differenzbereinigung standen sich die oben genannten Divergenzen gegenüber.
Bei der Festlegung der Erforderlichkeit eines Bedürfnisnachweises übernahm die SGK
des Nationalrates den Vorschlag Rechsteiner (sp, SG), welcher im Ständerat knapp
durchgefallen war. Sie beantragte damit ihrem Plenum die Forderung nach drei Jahren
Anstellung an einer schweizerischen Weiterbildungsstätte und ging selbst einen
Kompromiss gegenüber dem zuvor gefassten Nationalratsbeschluss von fünf Jahren ein.
Mit 102 zu 77 Stimmen wurde dies im Rat angenommen. In der Frage, wer die
Kompetenz der Kriterienfassung erhalten soll, schuf der Nationalrat wieder eine
Differenz zum Ständerat. Die Kantone seien laut Fassung des Nationalrats anzuhören,
jedoch nicht einzubeziehen. Dieser redaktionellen Änderung fügte sich der Ständerat.
Auch mit der Bedingung, drei Jahre in der Schweiz gearbeitet haben zu müssen, zeigte
sich die ständerätliche SKG schliesslich einverstanden. Angesichts der hohen
Zustimmung, mit welcher der Nationalrat an dieser zeitlichen Bedingung festgehalten
hatte, schien es ihr angezeigt, einzulenken – wenngleich Sprecherin Egerszegi (fdp, AG)
nicht umhin kam, den dadurch entstehenden Konflikt mit der Personenfreizügigkeit zu
erwähnen. Den jeweiligen Mehrheitsanträgen folgte das Ratsplenum, womit das
Geschäft zum Abschluss gebracht werden konnte. Am Ende der Beratungen bekräftigte
Nationalrat Stahl (svp, ZH) Namens der SVP-Fraktion nochmals deren Ablehnung gegen
die Vorlage. Sie widerspreche dem freiheitlichen und liberalen Geist des Berufes des
Arztes und diese zwölf Jahre, während denen der Ärztestopp gegolten hatte, seien in
Sachen Kostenexplosion im Gesundheitswesen wenig erfolgreich gewesen. Dennoch
erklärten beide Kammern noch in der Sommersession das Geschäft mit 115 zu 79 und 27
zu 15 Stimmen als dringlich und verabschiedeten es mit 107 zu 77, respektive mit 28 zu
16 Stimmen, wobei die bürgerlichen Fraktionen jeweils unterlagen. Das abgeänderte
Gesetz trat per 1. Juli 2013 in Kraft und gilt bis zum 30. Juni 2016. 5

Im Dezember 2017 reichte Rebecca Ruiz (sp, VD) ein Postulat ein, mit welchem sie den
Bundesrat beauftragen wollte, die Förderung der ärztlichen Zweitmeinung zu
konkretisieren. Es solle dabei unter anderem geprüft werden, welche finanziellen
Auswirkungen generell vorgesehene ärztliche Zweitmeinungen auf lange Sicht hätten,
welche Massnahmen zur Sensibilisierung und Unterstützung der Patienten für ein
zweites ärztliches Gutachten erforderlich seien und inwiefern es zweckmässig sei,
durch die Tarifpartner eine eigene Position für die ärztliche Zweitmeinung zu schaffen.
Zudem müsse begutachtet werden, wie man bei Ärztinnen und Ärzten auf höhere
Akzeptanz gegenüber der Zweitmeinung, einem Patientenanliegen, stossen könne und
welche gesetzlichen Änderungen allenfalls vonnöten seien. Gemäss der Postulantin
werde die Förderung der ärztlichen Zweitmeinung bereits im Bericht der
Expertengruppe zur Dämpfung des Kostenwachstums im Gesundheitswesen als
mögliche Sparoption behandelt. Weiter sei die Schweiz der OECD zufolge Teil der
Ländergruppe mit den meisten Hüft- und Knieersatzoperationen pro 100'000
Einwohner. Dies deute darauf hin, dass es zu unnötigen Operationen käme; die
Förderung ärztlicher Zweitmeinungen könnte diese verhindern und zu wirksameren
Behandlungen führen. So würden nicht nur Folgerisiken vermieden, sondern auch eine
Kostensenkung der OKP realisiert, was eine Dämpfung der Gesundheitskosten wie auch

POSTULAT
DATUM: 16.03.2018
JOËLLE SCHNEUWLY
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eine Qualitätssteigerung des schweizerischen Gesundheitssystems bewirken würde.
Da der Bundesrat infolge des bereits von Ruiz erwähnten Berichtes beschlossen hatte,
sich verstärkt um eine Kostendämpfung im Gesundheitswesen zu bemühen, beantragte
er die Annahme des Postulates. Das EDI sei mit der Prüfung der im Bericht
vorgeschlagenen Massnahmen und dem Vorlegen von Umsetzungsvorschlägen
beauftragt worden. In diesem Zusammenhang würden die im Postulat Ruiz gestellten
Fragen ebenfalls geprüft werden.
Stillschweigend folgte der Nationalrat Mitte März 2018 der Empfehlung des Bundesrates
und nahm das Postulat an. 6

Nachdem die SGK-NR die Ergebnisse der Vernehmlassung zum indirekten
Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative zur Kenntnis genommen hatte, unterbreitete sie
Mitte Oktober 2019 ihrem Rat den entsprechenden Gesetzesentwurf. Dabei stellte sie
folgende Massnahmen vor, wie dem Fachkräftemangel und der fehlenden Attraktivität
des Pflegeberufs begegnet werden könne: Zum einen sollen dem Pflegepersonal mehr
Kompetenzen zugestanden werden. So sollen Pflegefachfrauen und -männer nach
Vereinbarung mit den Versicherern gewisse Leistungen, die vom Bundesrat definiert
werden, selbständig ohne ärztliche Anordnung durchführen dürfen. Zum anderen sollen
Spitäler, Pflegeheime und Spitexorganisationen verpflichtet werden, Pflegefachleute
auszubilden. Dabei müssten die Kantone für mindestens einen Teil der ungedeckten
Kosten, die im Rahmen der praktischen Ausbildungsleistungen anfallen, aufkommen,
wobei sie vom Bund während acht Jahren unterstützt würden. Weiter sah die SGK-NR
eine Verpflichtung der Kantone vor, Personen die eine Pflegeausbildung an einer
Höheren Fachschule oder Fachhochschule absolvierten, während ihrer Ausbildung mit
finanziellen Beiträgen unter die Arme zu greifen. Auch hier solle der Bund den
Kantonen während acht Jahren mit finanziellen Mitteln zur Seite stehen. Um das
Potential von Leuten auszuschöpfen, die nach altem Recht ein Pflegediplom erworben
hatten, und diesen den Zugang zu heutigen Aus- und Weiterbildungen zu eröffnen,
beabsichtigte die Kommission zudem, ein Anschlussangebot für diese Personengruppe
zu schaffen. Der Verpflichtungskredit, mit dem die SGK-NR die Ausbildungsoffensive
während den acht Jahren zu finanzieren plante, soll einen Umfang von maximal CHF
469 Mio. aufweisen. Eine Minderheit de Courten (svp, BL) wollte nicht auf die Vorlage
eintreten, da sie der Ansicht war, dass dadurch in einem Bereich hohe Kosten zu Lasten
des Bundes verursacht würden, der in die Zuständigkeit der Kantone und der Branche
falle. Ferner bestünde die Gefahr einer Mengenausweitung, wenn das
Pflegefachpersonal gewisse Leistungen ohne ärztliche Anordnung durchführen könnte. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.10.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Der Nationalrat beriet das Geschäft zur vorübergehenden Wiedereinführung der
bedarfsabhängigen Zulassung als Erstrat in der Frühlingssession. Die Mehrheit seiner
Kommission beantragte Eintreten. Eine Minderheit de Courten (svp, BL) verlangte
Nichteintreten, eine zweite Minderheit Cassis (fdp, TI) Rückweisung an den Bundesrat
mit dem Auftrag, innert zweier Jahre Alternativvorschläge zur Steuerung der
ambulanten Medizin zu unterbreiten. Die Mehrheit argumentierte, jene Kantone,
welche ein übermässiges Wachstum des medizinischen Angebots feststellen, sollten
rasch ein Instrument erhalten, um das Angebot wieder bedarfsgerecht steuern zu
können. Der Entwurf sei aus Sicht des Föderalismus angemessen, da Kantone, welche
im Gegenteil eine Knappheit befürchteten, sich auch für den Status quo entscheiden
könnten. Eine definitive Lösung liege zudem zu weit ausser Reichweite, um auf eine
Zwischenlösung verzichten zu können. Die bürgerlichen Minderheiten hielten die
Wiedereinführung für rechtsstaatlich bedenklich und deren Wirksamkeit im Hinblick
auf die Kosten als nicht bewiesen. Die Erarbeitung wirkungsvoller und dauerhafter
Lösungen werde damit aufgeschoben. Die Datengrundlage bezüglich der tatsächlichen
Leistungsmengenentwicklung aufgrund der Aufhebung der Zulassungssteuerung sei
derzeit ungenügend und erlaube es nicht, neue Gesetze zu verabschieden. Schliesslich
lehnte der Rat den Nichteintretensantrag gegen die Stimmen der SVP und FDP deutlich
ab, den Rückweisungsantrag, der auch von der Grünen Fraktion unterstützt wurde,
jedoch nur knapp. In der Detailberatung forderte ein Einzelantrag Ingold (evp, ZH),
nebst Haus- und Kinderärzten sollten auch Mediziner, welche sich während fünf Jahren
in der Schweiz weitergebildet hatten, keinen Bedürfnisnachweis für eine Zulassung
benötigen. Eine solche Lösung würde die Qualität der Versorgung stärken und
Mediziner mit Kenntnissen des Schweizer Systems fördern. Dieser Antrag war
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unbestritten und erhielt lediglich eine einzige Gegenstimme. In der Gesamtabstimmung
sprachen sich 103 Nationalrätinnen und Nationalräte für den Entwurf aus, 76 dagegen. 8

Im Mai 2018 legte der Bundesrat dem Parlament die Botschaft zur Neuregelung der
Zulassung von Leistungserbringenden vor, welche die zeitlich begrenzte
Zulassungsbeschränkung der Leistungserbringenden ablösen soll. Die Vorlage will die
Anforderungen an die Leistungserbringenden erhöhen, die Qualität und
Wirtschaftlichkeit ihrer Leistungen steigern und den Kantonen ein Kontrollinstrument
für das Leistungsangebot in die Hand geben. Aufgrund der Vernehmlassungsantworten
hatte der Bundesrat in der Zwischenzeit einige Änderungen an der Vorlage
vorgenommen: Neu sollen die Kantone für die Zulassungssteuerung und die Aufsicht
über die Einhaltung der Auflagen zuständig sein, nicht mehr die Versicherer. Zudem
wurde die zweijährige Wartefrist für die Leistungserbringenden vor Zulassung zur
Leistungserbringung im Rahmen der OKP durch eine mindestens dreijährige Tätigkeit an
einer schweizerischen Weiterbildungsstätte ersetzt. 

Im Sommer 2018 beriet die SGK-NR die Botschaft des Bundesrats und trat ohne
Gegenstimme auf die Vorlage ein. Sie ersetzte insbesondere einige Kann- durch Muss-
Bestimmungen und erweiterte den Geltungsbereich der Regelungen auf den
ambulanten Spitalbereich. Ärztinnen und Ärzte sollen sich zur Zulassung zur OKP einer
zertifizierten Gemeinschaft gemäss EPDG anschliessen müssen. Zudem soll ein Register
über die ambulant tätigen Leistungserbringenden die Transparenz erhöhen. Die
Kommission verabschiedete ihren Vorschlag mit 16 zu 4 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 

In der Wintersession 2018 folgte die Erstbehandlung der Vorlage im Nationalrat. Ruth
Humbel (cvp, AG) und Raymond Clottu (svp, NE) präsentierten sie dem Rat, der ohne
Gegenantrag auf die Vorlage eintrat. Unbestritten waren die Änderungen der Kann-
Formulierungen; erste Diskussionen gab es zur Frage, ob Leistungserbringende für die
Zulassung zur OKP zwei Jahre an einer schweizerischen Weiterbildungsstätte und ein
Jahr an einem Spital mit Grundversorgung – wie es die Kommission wollte – oder drei
Jahre an einer schweizerischen Weiterbildungsstätte – wie es eine Minderheit Humbel
vorschlug – gearbeitet haben müssen. Hier wurde diskutiert, ob es sinnvoller sei, dass
frei praktizierende Ärztinnen und Ärzte – häufig Spezialistinnen und Spezialisten – auch
als Grundversorgende gut ausgebildet seien, oder ob es relevanter sei, dass sie länger in
ihrem Spezialgebiet arbeiteten. Mit 170 zu 12 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) entschied
sich der Rat in dieser Frage für die Minderheit und somit für eine stärkere
Spezialisierung der Leistungserbringenden. 
Besonders umstritten war die Frage, ob die Kantone die Möglichkeit erhalten sollen,
den Vertragszwang zwischen Versicherern und Leistungserbringenden aufzuheben,
solange Unter- und Obergrenzen an Ärztinnen und Ärzten nicht erreicht werden. Diesen
Vorschlag der Kommission lehnte eine Minderheit Ruiz (sp, VD) ab. Stattdessen wollte
sie den Kantonen die Möglichkeit geben, andere Zulassungskriterien zu definieren. Der
Rat folgte jedoch gegen den Widerstand der SP- und der Grünen-Fraktion sowie
einzelner Mitglieder anderer Fraktionen mit 126 zu 57 Stimmen (bei einer Enthaltung)
mehrheitlich der Kommissionsmehrheit. Ähnliche Lager zeigten sich auch bei der
Frage, ob den Versicherern und den Versichererverbänden ein Beschwerderecht
bezüglich Bandbreiten und Höchstzahlen zustehen soll oder nicht. Die Mehrheit des
Nationalrats sprach sich mit 120 zu 59 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) für ein solches
Beschwerderecht aus. 
Schliesslich lösten auch die Übergangsbestimmungen lange Diskussionen aus. So war
sich der Rat nicht einig, ob das Inkrafttreten des Gesetzes an die Inkraftsetzung der
Änderung des KVG bezüglich EFAS geknüpft werden soll oder nicht. Eine Minderheit
Gysi (sp, SG) sprach sich gegen eine solche Koppelung aus, da EFAS sehr umstritten sei
und die Änderung der Zulassungssteuerung aufgrund ihrer Wichtigkeit nicht
aufgeschoben werden solle. Dass es zu einer solchen Verknüpfung gekommen sei,
führte Gysi auf das Lobbying der Krankenversicherungen zurück. Obwohl auch der
Gesundheitsminister den Nationalrat bat, auf eine Verknüpfung der beiden Themen zu
verzichten, stimmte der Nationalrat mit 123 zu 53 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) im
Sinne der Kommissionsmehrheit für eine Verknüpfung. Mit 128 zu 40 Stimmen bei 13
Enthaltungen nahm der Nationalrat die Vorlage in der Gesamtabstimmung an. Die Nein-
Stimmen stammten allesamt aus dem links-grünen Lager, jedoch entschieden sich zehn
Parlamentarierinnen und Parlamentarier der SP sowie zwei der Grünen und einer der
SVP, sich der Stimme zu enthalten. 9
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